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388 3tfufirirte fcpœeijerifepe P}anbir>erfer=<5eduncj

25ereinâ nocß eine mefentlidje 33erfcßiebenßcit perrfdjt unb baß
fid; beêf)alb mopl geredjtfevtigte SBiinfdjc geiteitb machen, bapin=
gepeub, ber 3entratoorftanb mörfjtc bemüht fein, ben Seprtingê»
Prüfungen überall ©ingang gu »erfcpaffen unb biefelbeit mög*
ließ ft crfpriegticf) grt geftaften.

28ir paben biefer Anregung beigeftimmt unb für bie
fontntenbe ^aßregbericßterftattung eine genauere ©rßebung über

j biefe ffuftitutiou beßttfg fReforrairung ber fprüfititgen in 3lu§»
I fid)t gcftellt.

2Bir palten nun bcn 3"'puutt für gefommen, 3ßnen be=

güglidj ber Drganifation ber Seßrlinggpriifungen einige 3Rit=
tßeilungen unb 33orfcßläge gu unterbreiten unb ©ie um ffßrc
ßierauf begiiglidje fRüdäußerung antäßließ ber lincfjften 3aßreg=
berießterftattung gu erfuepen (oergl. Äreigfcßreibcn 9fr. 63, 2. ©.
beg 3npa(tprogramm§).

*
Seßrlinggpritfungen paben ben Qmecf, ben Seßrling mäprenb

ber Seßrgeit juin jfleiße unb ßerneifer angitfporncit. ©ie er-
teieptern bem mit ©rfolg geprüften jungen §anbmerfcr bie 9Beiter=

bitbunq unb bie Ülufnapme in anbern SBertftätteu unb ermög=
liepen eoentuell bem ÏRciffer bie Slugwaßl tüdjtiger Strbeitgfräfte.

Die Seprüngäprüfungeu mitffen bor ïïtlem:
a. mbglicßft überall unb in ber §auptfacpe cinpeittid)

burcpgefüprt werben ;
b. ein annäpernb ridjtigcg, guöertäffigcS 93 i l b über bie facß=

tidjen unb allgemeinen ^enntniffe beg gu 9ßrüfen-
ben ermögfidjen;

c. ben betpeiligten Greifen eine Ueberficpt ber 33erßält=
niffe beë Seßrlinggwefeng berfepaffen tonnen.

3n biefer SSeife burcpgefüprt, werben bie ßeprtinggprü-
fungen eine tpatfäcpticpe £>ebung ber 2lrbeitgtiicßtigfeit unfercr
.fpanbmerfer bewirten.

Die ©cwcrbeDereine (refp. ©ewerbcfcputoerciue) finb bie be=

rufenften Drgane gur Drganifation unb Seitung bon 8eßrlingg=
Prüfungen unb foüten opne ïïitënapme fiep gur ißflicßt maepen,
foldje Seßrlinggprüfungen cingufiißren unb naep Gräften gu
förbern.

fgeber Seßrmeifter foü feinen ©djttßbefoßlenen gur 93etpei=

tigung an ber Prüfung üerpftiepten unb ipm bie ßiegu notp=
luenbige 3eit unb ^»ilfSmittel gewäprcn.

©o anerfennengmertß bie Semüpungen ber Vereine für @iit=

füprung bon geßrlinggprüfungen finb, fo muß bod) gugeftanben
werben, baß bie 3&pl ber geprüften Seprlinge in feinem 93er=

ßältniß gur ©efammtgaßt ber auê ber Sepre Dretenben ftept.
ferner finb nod) bebeittctibe XXngteidjpeiten in ber 0r=

ganifation borpanben, in (folge meteßer ber 3'fed ber fßrü=
fungen in bieten (fällen niept erreiept werben wirb, (fnbem jebe
©eftion bei ber fßrüfung ein anbcreë ïierfaprett anwenbet, bei
ber 33eurtßeilung ber einjetnen Seiftungen einen anbern 9J?aß=
ftab anlegt, bie Sßerabfotgung bon Diplomen unb 'Prämien ber»
fepieben burepfüprt, erteiben bie wopterworbenen Sluggeicßmutgen
eine ©inbuße, bie bereu Sföertp berminbert.

Opne bie ffreipeit ber ©ettionen, fiep in ©ingelnßeiten naep
totalen 93ebürfniffeit unb ülnfcßauungen riepten gu bürfen, alfgu=
fepr gu beeinträchtigen, wirb begßatb eine größere lieberem*
ftimutuug tu ber Organifatiun bei* Seprftngëftru*
fungen a(S roiinfcßengmertß eraeptet.

3u biefem 3>fede möcpten wir ffßneit fotgenbe Slocntcn
borfeptagen :

1. Sluëbepitung ber 'Prüfungen auf mBgtidjft alte Seßrtinge,
wetepe im leßten 3aßrc (ober tpalbjaßre) iprer Seprgeit ftepen,
opne irgenbwelcßc 93efd)ränfuitgen unb Sebingungen.

SBenn einerfeitS bag Obligatorium ber Seßrlinggprüfuugen,
obwopt fepr wünfepbar, fo bod) einftweiteu noep niept attgfüßrbar j

erfepeint, namentlich weit bie nötpige ©tunbfage (allgemeine Dr=
ganifation beg ©emerbeftanbeg) mangelt, fo müffen anberfeitg
alle jene Seftimmungen biefem 3ie'e pinbertiep erfeßeinen, meteße
bie 3utaffung gur Prüfung bon gewiffen 33ebinguitgen abpängig
maepen. ©erniß erfepeint j. 33. bie fforberung, baß jeber ÜReifter,
weteper einen aultretenben Seprting prüfen läßt, auep bem ®e=
werbeberein a(g SDtitgtieb angepören fottte, niept unbittig ; unge=
redft wäre eg aber, wegen biefer 3"^üdpattung beg 3Jîeifterg
ben Seprting bon ber fßrüfung augjufdjtießen. ©benfo tonnen
befonbere ißerpättniffe bem Seprting ben SBefud) ber ffortbilbungê=

tproPe aufi „îfaberaccum bcê'Drttamcntjctdincnê".

Çauëbcftper fdjmucfe ©rter über btc ©traßen pinauê bauen,

um ein gemittßlirpcg ©rterftübepen gu paben. tpeute, wo
btc 33aultnten uieterortê feine „SIngmücpfe" inepr butben,
muß matt fiep auberg bepetfeu unb bie (Srfer naep innen
bertegen. Stuf ber tepteu ©emerbeaugftettung itt ©t. ©atten
patte ^ierr ©epreiuermeifter Daubenberger, natp fßtan bon

§errn Slrcpiteft fünfter, ©optt, ein ißracptftüd eineê fotepen

eingebauten ©rferë auëgeftettt, bag allgemeinen 33cifalt fanb.
Slurp unfere peutige fOfuftcrjeicpnung gibt ein ftareë fSifb,
mie foId)e ©rfereinbauten anggefiiprt werben, ©elbftber»
ftär.bticp fönnen fie nur in gattj großen gmum'» ange-
braept werben; gtücflicperweife liegt eg aber im 3^9 nnfercr
3eit, bie Söoptträume mögtid)ft pod) unb weit ju tttatpen
unb in foldjen ift ber eingebaute ©rfer nid)t nur bie

fcßönfte 3"fbe, fonbern berleipt bem ©au^en ben fRcig ber

©cmutplitpfeit.

Pjitßt iittljfilHngfn aus btrn frfjiutij. #ciucrbeucrciu.

Sît'ciëfrijreiPen Sir. ß<»

betr. „Drganifation ber Seprlinggpriifungeu" an bie ©ettionen
beg feßmeijer. ©ewerbeoereing.

SBertpe ißereinggenoffen!
©ie paben au§ bem Stbfcpuitt „©ewerbtiepeg 33ilbungg=

wefen" im ^aßregberießt pro 1885 entnepmen tonnen, baß be=

gügtiep ber 8eprlinggpriifungen in ben einzelnen ©ettionen unfereë
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Vereins noch eine wesentliche Verschiedenheit herrscht und daß
sich deshalb wohl gerechtfertigte Wünsche geltend machen, dahin-
gehend, der Zentralvorstand möchte bemüht sein, den Lehrlings-
Prüfungen überall Eingang zu verschaffen und dieselben mög-
lichst ersprießlich zu gestalten.

Wir haben dieser Anregung beigestimmt und für die
kommende Jahresberichterstattung eine genauere Erhebung über
diese Institution behufs Reformirung der Prüfungen in Aus-

î

ficht gestellt.
Wir halten nun den Zeitpunkt für gekommen, Ihnen be-

züglich der Organisation der Lehrlingsprüfungen einige Mit-
theilungen und Vorschläge zu unterbreiten und Sie um Ihre
hierauf bezügliche Rückäußernng anläßlich der nächsten Jahres-
berichterstattnng zu ersuchen (vergl. Kreisschreibcn Nr. 63, 2. C.
des Jnhaltprogramms).

^
H

Lehrlingsprüfungen haben den Zweck, den Lehrling während
der Lehrzeit zum Fleiße und Lerneifer anzuspornen. Sie er-
leichtern dem mit Erfolg geprüften jungen Handwerker die Weiter-
bildung und die Aufnahme in andern Werkstätten und crmög-
lichen eventuell dem Meister die Auswahl tüchtiger Arbeitskräfte.

Die Lehrlingsprüfungeu müssen vor Allem:
a. möglichst überall und in der Hauptsache einheitlich

durchgeführt werden;
b. ein annähernd richtiges, zuverlässiges Bild über die fach-

lichen und allgemeinen Kenntnisse des zu Prüfen-
den ermöglichen;

o. den betheiligten Kreisen eine Uebersicht der Verhält-
nissc des Lehr lings Wesens verschaffen können.

In dieser Weise durchgeführt, werden die Lchrlingsprü-
fungen eine thatsächliche Hebung der Arbeitstüchtigkeit unserer
Handwerker bewirken.

Die Gewerbcvereine (resp. Gewcrbcschulvercine) sind die be-

rufensten Organe zur Organisation und Leitung von Lehrlings-
Prüfungen und sollten ohne Ausnahme sich zur Pflicht machen,
solche Lehrlingsprüfungeu einzuführen und nach Kräften zu
fördern.

Jeder Lehrmeister soll seinen Schutzbefohlenen zur Bethei-
ligung an der Prüfung verpflichten und ihm die hiezu noth-
wendige Zeit und Hilfsmittel gewähren.

So anerkennenswerth die Bemühungen der Vereine für Ein-
führuug von Lehrlingsprüfungen sind, so muß doch zugestanden
werden, daß die Zahl der geprüften Lehrlinge in keinem Ver-
hältniß zur Gesammtzahl der aus der Lehre Tretenden steht.

Ferner sind noch bedeutende Ungleichheiten in der Or-
ganisation vorhanden, in Folge welcher der Zweck der Prü-
fungen in vielen Fällen nicht erreicht werden wird. Indem jede
Sektion bei der Prüfung ein anderes Verfahren anwendet, bei
der Beurtheilung der einzelnen Leistungen einen andern Maß-
stab anlegt, die Verabfolgung von Diplomen und Prämien ver-
schieden durchführt, erleiden die wohlerworbenen Auszeichnungen
eine Einbuße, die deren Werth vermindert.

Ohne die Freiheit der Sektionen, sich in Einzelnheiten nach
lokalen Bedürfnissen und Anschauungen richten zu dürfen, allzu-
sehr zu beeinträchtigen, wird deshalb eine grössere Neberein-
stimmung in der Organisation der Lehrlingsprii-
fungen als wünschenswerth erachtet.

Zu diesem Zwecke möchten wir Ihnen folgende Normen
vorschlagen:

1. Ausdehnung der Prüfungen auf möglichst alle Lehrlinge,
welche im letzten Jahre (oder Halbjahre) ihrer Lehrzeit stehen,
ohne irgendwelche Beschränkungen und Bedingungen.

Wenn einerseits das Obligatorium der Lehrlingsprüfungen,
obwohl sehr wünschbar, so doch einstweilen noch nicht ausführbar ^

erscheint, namentlich weil die nöthige Grundlage (allgemeine Or-
ganisation des Gcwerbestandes) mangelt, so müssen anderseits
alle jene Bestimmungen diesem Ziele hinderlich erscheinen, welche
die Zulassung zur Prüfung von gewissen Bedingungen abhängig
machen. Gewiß erscheint z. B. die Forderung, daß jeder Meister,
welcher einen austretenden Lehrling prüfen läßt, auch dem Ge-
werbevereiu als Mitglied angehören sollte, nicht unbillig; unge-
recht wäre es aber, wegen diefer Zurückhaltung des Meisters
den Lehrling von der Prüfung auszuschließen. Ebenso können

besondere Verhältnisse dem Lehrling den Besuch der Fortbildungs-

Proste aus „Bademecum des Oniamentzcichnens".

Hausbesitzer schmucke Erker über die Straßen hinaus bauen,

um ein gemüthliches Erkerstübchen zu haben. Heute, wo
die Vaulinien vielerorts keine „Auswüchse" mehr dulden,
muß man sich anders behelfen und die Erker nach innen
verlegen. Auf der letzten Gewerbeansstellung in St. Gallen
hatte Herr Schreinermeister Taubenberger, nach Plan von

Herrn Architekt Kunkler, Sohn, ein Prachtstück eines solchen

eingebauten Erkers ausgestellt, das allgemeinen Beifall fand.
Auch unsere heutige Mustcrzcichnung gibt ein klares Bild,
wie solche Erkereinbauten ausgeführt werden. Selbstver-
stündlich können sie nur in ganz großen Zimmern ange-
bracht werden; glücklicherweise liegt es aber im Zug unserer
Zeit, die Wohnräume möglichst hoch und weit zu machen
und in solchen ist der eingebaute Erker nicht nur die

schönste Zierde, sondern verleiht dem Ganzen den Reiz der
Gemüthlichkeit.

Wzirllc Mittheilungen ans dein slhnieiz. Geiurrdenerein.

Kreisschreiben Nr. tt<»

betr. „Organisation der Lehrlingsprüfungen" an die Sektionen
des schweizer. Gewerbevcreins.

Werthe Vereinsgenossen!
Sie haben aus dem Abschnitt „Gewerbliches Bildungs-

wesen" im Jahresbericht pro 188ö entnehmen können, daß be-

züglich der Lehrlingsprüfungen in den einzelnen Sektionen unseres
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SOÎuftcrjcidjitutifl 9îr. 33.

e)tiTimer mit eingefügtem (Erferftübcben
non vgSriurirfj 3nnler.

fdplc ocruntnBglicfyen ; fo empfefjlenSwertlj and) un§ baS 0bti=
gatorium beS SBcfudjeS, wo foldje 2lnftalten bcftef>en, crfdjicnc,
fo fönnen loir bod) im 3ntcrcffc ber ©aclje cine batjinlantcnbc
gwangStnaffregel, weldje p willfitrlidjett SluSnafjmen führen
müfjte, nid)t befürworten.

2. ©rmöglidjung ber Prüfung audj für bereits auSgclernte
junge [panbwerfer, welcljcn oorljer Ijiep feine ©clcgcnljeit ge=
boten war. ®en ©pperteit bleibt eS unbenommen, an foldje
entfprec£)enbc ülnforbcrungen 31t [teilen.

3. ®ie Sefanntmadjung ber Prüfungen fjat etwa 5 dJionate
Dörfer bitrd) Snferate, ïïufrufe in 2Berfftättcn ttnb ©djuten 2c.

p erfolgen; für Slugfiiljrung ber Slrbcitcn ift Ijinreidjcube grift
p gewähren.

4. ®ie Slnntelbung muff fdjriftlid) buref) ben öefjrling felbft
erfolgen unb mit einem SluSweiS beS fDîeifteré über ba§ ©tabium

ber Seljrjeit, fowie mit ber Eingabe beS p liefernben f.nobe=
ftitdeS begleitet fein.

®urd) fd)rift(id)e ?lnmelbung wirb JJrrtljümern Oorgebcugt.
®er SluSwciS bcS fKciftcrS bient pgleidj als Seftätigung feines
©inoerftänbniffeS.

5. ®ie 2Ba£)l bcS ff3robeftûcïeS ift bem äJtcifler, refp. Scljw
ling in ber Sîcget frei p [teilen. ®er Ä'omntiffiou (f. unten)
fteljt baS 33orfd)lag§= ober @enefjmigung§red)t p. ®er SÖicifter
(jat eigenljänbig p bezeugen, bafj baS $robcftücf, fowie atlfäl=
lige ßeidjnungcn, oljne feine ober Slnberer SDtitl)ilfe Oerfertigt
würbe, ©infad) folibe Arbeiten finb ©djauftücfen Dorppfyen.

5)aS 23orgefjen einzelner fPrüfungSbejirfe, ben Settling in
ber Sßaljt ber fProbeftücfe burd) Sejeidjnung obligatorifc^cr ?luf=
gaben p bcfdjrcinfcn, mag gewiffe 33ortfjeile bieten, namentlid)
baburd), bag erljöljte tdnforberungen au ba§ allgemeine können

Illustrate schweizerische Handwerker-Zeitung.

Mnsterzeichnung Nr. 3».

Zimmer mit eingesetztem Grkerstübchen
von Heinrich Irniler.

schule vcrunmöglichen; so empfehlenswerth auch uns das Obli-
gatorium des Besuches, wo solche Anstalten bestehen, erschiene,
so können wir doch im Interesse der Sache eine dahinlautcnde
Zwangsmaßregel, welche zu willkürlichen Ausnahmen führen
müßte, nicht befürworten.

2. Ermöglichung der Prüfung auch für bereits ausgekernte
junge Handwerker, welchen vorher hiezu keine Gelegenheit ge-
boten war. Den Experten bleibt es unbenommen, an solche

entsprechende Anforderungen zu stellen.
3. Die Bekanntmachung der Prüfungen hat eiwa ö Monate

vorher durch Inserate, Aufrufe in Werkstätten und Schulen ?c.

zu erfolgen; für Ausführung der Arbeiten ist hinreichende Frist
zu gewähren.

4. Die Anmeldung muß schriftlich durch den Lehrling selbst

erfolgen und mit einem Ausweis des Meisters über das Stadium

der Lehrzeit, sowie mit der Angabc des zu liefernden Peobe-
stückes begleitet sein.

Durch schriftliche Anmeldung wird Irrthümern vorgebeugt.
Der Ausweis des Meisters dient zugleich als Bestätigung seines
Einverständnisses.

ä. Die Wahl des Probestückes ist dem Meister, resp. Lehr-
ling in der Regel frei zu stellen. Der Kommission (s. unten)
steht das Vorschlags- oder Gcnehmignngsrecht zu. Der Meister
hat eigenhändig zu bezeugen, daß das Probestück, sowie allfäl-
lige Zeichnungen, ohne seine oder Anderer Mithilfe verfertigt
wurde. Einfach solide Arbeiten sind Schaustücken vorzuziehen.

Das Vorgehen einzelner Prüfungsbezirke, den Lehrling in
der Wahl der Probestücke durch Bezeichnung obligatorischer Auf-
gaben zu beschränken, mag gewisse Vortheile bieten, namentlich
dadurch, daß erhöhte Anforderungen an das allgemeine Können
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geftetlt unb bic Veurtljeiliing ber Arbeiten erleichtert roirb. Fn
Vczirfett ober VerufSztoeigen mit geringer Vetljeiligitiig erfrfjeint
uni btefe SRapimc niqt bitrd)fitl)rbar, namentlich and) mit fRitd»
ficht auf ben ftctS junehmenben ©pezialitätenbetrieb unb leichtere
Veräußerung ber Probearbeiten. SBir empfehlen beShalb im
Fntereffe größerer Vetheiligung ber Pfeiffer unb Sehrtinge an
ben Prüfungen freie SBal)t, fibertaffen e§ aber ben ©efttonen,
gutfinbenbe Vefchränfungcn einzuführen unb ben fiontmiffionett
bai VorfchlagS« unb ©enehmigungSrecht einzuräumen.

6. ®ie Prüfung erfolgt int Frühjahr für jeben fprüfungä»
bewirf gleichzeitig ttnb gemeinfam ait einem beftimniten Drte unb
erftreeft fid):

a) oor SlHettt auf bic erlangte VcrufStiid)tigfeit im Sltlge«
meinen (Vortage eines felbftoerfertigten P^robeftüdeS, eben«
titeU mit Beilegung einer 3eidjnung ober eincS PfobeHi
beSfetben);

„ b) auf bic ^janbfertigfeit (oermittetft einiger Pfanipulationen) ;
c) auf bie VerufSthcörie, b. ()• Äetintniß ber SBerfzeuge, ber

9îoh= unb tpiljsftoffe unb ihrer Vermerthung im betreffenben
©cmcrbSzmcige (burd) ^Befragung); '

d) auf bie ©djulbilbung, namentlich im $eid)nen, ©cfdjäftS«
auffap, ^Rechnen unb Schreiben, mit Veritdftchtigung bei
praftifdjen VeriifSlebcnS.

®ie bloße SluSarbeitung eitteS bprobeftücfeS fann, abgefehen
ooti ben trop aller Äontrolintng möglichen ®äufd)ungett, nicht
genügenben Stuffchlttff über bie oerioenbetc 3eit, über bie allge«
meinen Äenntniffc unb gäf)igfeiten beS Settings geben, ©tue
größere 3al)l ©eftionen bat beihalb bereits bie oben Oorgc»
fcf)lagette ©rpättzung mit gutem ©rfolg eingeführt. ®iejc foil
ei ermöglichen, burd) ruenige gefd)idt gewählte Fragen ber Fad)»
erperten unb coentucHe S?ornahnte einiger fjanbgriffe fid) äugen»
fcheittlicher oon ber roirflidjen VerufStüd)tigfeit bei SefjrlingS
Zu überzeugen unb fid) über aflfäHige bei Prüfung bei fßrobe=
ftüdei auftauchcnbe 3*aetfel ©emißljeit zu üerfdjaffcn.

®ie Veilagç Doit 3eid)nungett ober obeÜen fann nicht
in jebent VcrufSzmeigc oerlangt toerben, in ben meiften ift fie
jeboef) münfepbar; ei foHten folcpe SOieprteiftungeii burd) beffere
Scoten belohnt toerben.

®ie ©d)ulbilbttng barf heutzutage bei einer 8el)rlingSprü»
fang nid)t auffer Vctradjt fotntnen; immerhin foil bie praftifdje
VerufSbilbuitg mehr in'i @emid)t fallen (ocrgl. 8 a, PrüfungS«
oerfafiren).

Von ber in einzelnen ©eftionen praftizirten Prüfung in ber

Äenntniß Don VezugSqucllen ber fRofjprobufte unb fpiilfSftoffe,
Softem uitb Preisberechnungen tc. möchten mir als zu toeitgehenb
abfeljen.

7. ®ie PrüfuitgSfontmiffioit befteht atti je 2 bis 3 oont
VereinSoorftanbc zu bezeichneten, praftifd) erfahrenett unb tttög«
lid)ft unbethciligten Fachmännern (©yperten) beS betreffenben
©cmerbSzmeigeS zur Veurthcilung ber VcrufStüd)tigfeit, ferner
atti zmei ©djulmännern zur Veurtljeiluiig ber Vorbilbung, unter
Vorfiß beS VereitiSpräftbenten ober eineS geeigneten Vertreters.

®ie Fad)epperteu finb fofort nach abgelaufener 9tnmelbungS<
frift zu beftelleit unb Oerpflid)tct, ben Sehrling mährenb ber 2luS«

fithrung bei probeftiideS in geeigneter SBeife z" fontrrliren,
fid) über beffen Schrgang, bie zur Stufertigutig bei Probeftiicfei
üertoenbete 3eit unb zur Verfügung geftanbenen tpülfSmittel, ben

Vefud) ber Fortbilbttngifchulen tc. zu ittformiren unb barnad)
ipre Veurtljeilung zu richten.

8. ®er fdjmeizerifche ©emerbcoerem bcftinuut grunöfäfctid)
bic für bai prüfungiöerfahren unb bie SluSftctlung Oott ®i=
plomen zwedmäßigen @inzelnl)eiten.

SBenn irgenbmaS, fo fcheint ttnS namentlich baS biihctfge
Prüfungiöerfahren einer fReorganifatiou bebiirfiig. ®ie Prüfung
Ijat nur bantt SBertl) unb ©rfolg, meun fie mit einer gemiffen
Soufeqttenz burchgefüt)rt mirb. ®ai 3euguiß bei 8el)rmcifterS
galt bisher, loeil biefer Pidjtcr ttt eigener ©adje mar, nicht
immer als abfolut zuoerläffig; ber SluStociS ber SeljrlingSprü»
fttng ift geeignet, ein fold)cS 3cugniß z" befräftigen ober z» er»

fepen, jeboef) nur, memt bic Prüfung burd) it)f ganzes Verfahren
beut Schrling 9ld)tung, bent Publifum Vertrauen einflößt. Slnber«

feitS folltc aud) bai)itt gemirft toerben, bah nicht zu hoho 2ln»

fpriidje an bie zu Prüfenben geftetlt merbett.
(©<ht«6 folgt.)

Derfd?ie6mes.

:)i h c i tt t h a l ifd) e ©ettJcr&eaMêfteHung. 9îh«ned be«

abfiptigt, biefei Fahr bie 3. rheintfjatifdje ©cmerbeauSftetlung
j zu übernehmen, ©ine ©peztalfommiffton oon 5 Piitgliebem

ift oott einer gröpern ©inmof)neröerfannulling zur ©inleitung ber
nöthigen ©djritte beauftragt morben. — ®ie erfte rhciuthatifdje
ïïuifteïïitng hat 1868 in Vltftäbten, bie ztocite 1878 in Vented
ftattgefunben. ®ie beibett VuiftcHungcn brachten einen Fonb üon
10,000 Fe-, ber toieber zu gcmerblicheit 3mcdett oermenbet mirb.

®ie Pom ©ctoerPePerein in ©ofothurn angelegte
SBeibenfitltur auf ber ©tabtaümenb erzeigt einen feqr *be=

friebigenben ©rtrag, fo baff mit Pfetijaf)r bie Korbflechterei ein«

geführt merbett fantt. VereitS ift ein Sehrcr angeftellt unb acht
Fünglingc haben fid) zur ©rlentung bei Sorbfled)terberufci ge«
melbet.

$>er ©elueohePecciu in ^iifith oeranftaltet in Ver«
binbuttg mit beut ©eraerbcfdjutüerein fdjott feit etiler fReifje oon
Fahren Sehrtingiprüfungen im Frühjahr mit VuSftcIlitng
ber gelieferten Arbeiten unb Ptäntiirung ber befferen Arbeiten.
Fnt itächften Frühjahr mirb nun laut „SB. Sattbb." ber Flauen«
oerein 3iirid), ©eftion bei fdjmeizcrifdjett FcauetiOerbanbeS,
an oben angeführte Prüfung anfchliefjenb, aud) eine foldje für
Sehrtöchter burcf)fitl)ren. ®a bie Sehrtödjterbilbuitg in oiel«
fadjer §infid)t berfeiben Uitterftühung mie biejenige ber Schrlinge
bebarf, fo ift zu ermarten, bap bort mie hier berfelbe gritnbliche
©rfolg burd) biefe Prüfungen erzielt merbe.

®ie Frequenz ^ethnifnntb in ffôinteotljur ift
eine fehr erfreuliche, bie 3a£)t ber ©püler unb |>ofpitattten be«

trug im ©ontmer 317 unb im SBintcr 323; 30 Prozent finb
Singehörige bei ÄantonS 3w^ieh» 51.5 Prozent fallen auf bie

übrige ©djmetz unb 18.5 Prozent auf baS Sluilanb.

^ür 6te tDerfftätte.
SBidttigeS 9ïejef)t zur SBerettiiitg eine« PiilöerS zum

©thiutihf« boit ©ufflûîil unb zur lïonferttirnng Don Der«

bronnttm Stahl
2Ran nehme: 500 @emid)tStl)ei(e Sllabafter;

30 „ ©chmerfpatf);
15 „ ©alpeter.

®ie Putoer bürfen feine fremben Veintifd)itugen enthalten,
müffen innig oerntengt fein unb follen nidjt länger als nöt()ig
an ber freien Suft flehen.

®ai ©alpeter fann megfaHcit, menn man bai Puloer fo«
fort oermenbet unb nicht längere 3"t aufbewahrt. — ®ai
©d)toeif;eit gefd)iel)t, iitbetn matt ben ©taht in möglipft reinem,
fchmefelfreietn Feuer firfchroth marm macht, bantt tüchtig in beut

Putücr herunibreht, bemnad) toieber in'i Feuer bis zur mäßigen
©chtoeifhihe legt, hierauf toieber int Puloer herumbreht unb
bann mit leichten ©d)tägeii zufanittienfdjmiebet.

Verbrannter ©tal)l mirb rotf)raarm gemacht, in'S Pulüer
geftedt unb itod)tttali ermärmt, bann mie gewöhnlich gehärtet.

Sßergolbuug Don Sdjrift auf gu^eifcrncit tafeln.
®ie ©ußcifentheile tnitffen zuerft forgfältig lactirt merbett.

hierauf toerben biefclben in üblicher SBeife mit Vlattgolb oer«
golbct, iitbetn man fie, nadjbent ber Sadiiberzug ttoden ift, mit
Slntegeöl beftreid)t unb bann baS ©olb aufjd)ie§t. ®ic Ver«
golbtttig fdjiipt matt burd) einen farblofen ©pirituSlad. ®ic
(entere Ptanipulatiou mitf) minbeftenS in jebent Fuhee toieber»
holt merbett. Vergm.=3tg.

Vrouzcne ©egenffäube aufzufitzen.
97ad)betn man bie fdjmugig geworbenen ©cgenftänbc Oott

Proitze Oont ©taube unb ©d)muh gereinigt hut, taudjt matt
einen Sappen in eine 3Rifd)ung oott 2 ®h"^" 3® äffer unb
1 ®h<ut ©alzfäure unb reibt bann bie ©egenftänhje baittit ab.
©inb biefelben toieber troden gcroorbett, fo fährt man mit einem
itt Vaumöl getauchten Sappen fo lange baritber l)tn bis fic
glänzen.
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gestellt und die Beurtheilung der Arbeiten erleichtert wird. In
Bezirken oder Berufszweigen mit geringer Betheiligung erscheint
uns diese Maxime nicht durchführbar, namentlich auch mit Rück-
ficht auf den stets zunehmenden Spezialitätenbetrieb und leichtere
Veräußerung der Probcarbeiten. Wir empfehlen deshalb im
Interesse größerer Betheiligung der Meister und Lehrlinge an
den Prüfungen freie Wahl, überlassen es aber den Sektionen,
gutfindcnde Beschränkungen einzuführen und den Kommissionen
das Vorschlags- und Genehmigungsrecht einzuräumen.

6. Die Prüfung erfolgt im Frühjahr für jeden Prüfungs-
bezirk gleichzeitig und gemeinsam au einem bestimmten Orte und
erstreckt sich:

a) vor Allem auf die erlangte Berufstüchtigkeit im Allge-
meinen (Vorlage eines selbstverfertigten Probestückes, even-
tuell mit Beilegung einer Zeichnung oder eines Modells
desselben);

^
l>) auf die Handfertigkeit (vermittelst einiger Manipulationen) ;
e) auf die Bernfsthcorie, d. h. Kenntniß der Werkzeuge, der

Roh- und Hilssstoffe und ihrer Verwerthung im betreffenden
Gewerbszwcige (durch Befragung); ^

à) auf die Schulbildung, namentlich im Zeichnen, Geschäfts-
anfsatz, Rechnen und Schreiben, mit Berücksichtigung des

praktischen Berufslebens.
Die bloße Ausarbeitung eines Probestückes kann, abgesehen

von den trotz aller Kontrolirnng möglichen Täuschungen, nicht
genügenden Ausschluß über die verwendete Zeit, über die allge-
meinen Kenntnisse und Fähigkeiten des Lehrlings geben. Eine
größere Zahl Sektionen hat deshalb bereits die oben vorgc-
schlageue Ergänzung mit gutem Erfolg eingeführt. Diese soll
es ermöglichen, durch wenige geschickt gewählte Fragen der Fach-
experten und eventuelle Vornahme einiger Handgriffe sich äugen-
scheinlicher von der wirklichen Berufstüchtigkeit des Lehrlings
zu überzeugen und sich über allfälligc bei Prüfung des Probe-
stückes auftauchende Zweifel Gewißheit zu verschaffen.

Die Beilage von Zeichnungen oder Modellen kann nicht
in jedem Berufszweigc verlangt werden, in den meisten ist sie

jedoch wünschbar; es sollten solche Mehrleistungen durch bessere
Noten belohnt werden.

Die Schulbildung darf heutzutage bei einer Lehrlingsprü-
snng nicht außer Betracht kommen; immerhin soll die praktische
Berufsbildung mehr iu's Gewicht fallen (vergl. 8 o, Prüfungs-
verfahren).

Von der in einzelneu Sektionen praktizirten Prüfung in der

Kenntniß von Bezugsquellen der Rohprodukte und Hülfsstoffe,
Kosten- und Preisberechnungen ?c. möchten wir als zu weitgehend
absehen.

7. Die Prüfungskommission besteht aus je 2 bis 3 vom
Vereinsvorstande zu bezeichnenden, praktisch erfahrenen und mög-
liehst unbethciligten Fachmännern (Experten) des betreffenden
Gcwerbszweiges zur Beurtheilung der Bcrufstüchtigkeit, ferner
aus zwei Schulmännern zur Beurtheilung der Vorbildung, unter
Borsitz des Vereinspräsidenten oder eines geeigneten Vertreters.

Die Fachexpertcn sind sofort nach abgelaufener Anmeldungs-
frist zu bestellen und verpflichtet, den Lehrling während der Aus-
führung des Probestückes in geeigneter Weise zu kontrrliren,
sich über dessen Lehrgang, die zur Anfertigung des Probestückes
verwendete Zeit und zur Verfügung gestandenen Hülfsmittel, den

Besuch der Fortbildungsschulen ?c. zu informiren und darnach
ihre Beurtheilung zu richten.

8. Der schweizerische Gewerbeverein bestimmt grundsätzlich
die für das Prüfuugsverfahren und die Ausstellung von Di-
plomen zweckmäßigen Einzelnheiten.

Wenn irgendwas, so scheint uns namentlich das bisherige
Prüfuugsverfahren einer Reorganisation bedürftig. Die Prüfung
hat nur dann Werth und Erfolg, wenn sie mit einer gewissen
Konsequenz durchgeführt wird. Das Zeugniß des Lehrmeisters
galt bisher, weil dieser Richter in eigener Sache war, nicht
immer als absolut zuverlässig; der Ausweis der Lehrlingsprü-
fung ist geeignet, ein solches Zeugniß zu bekräftigen oder zu er-
setzen, jedoch nur, wenn die Prüfung durch ihr ganzes Verfahren
dem Lehrling Achtung, dem Publikum Vertrauen einflößt. Ander-
seits sollte auch dahin gewirkt werden, daß nicht zu hohe An-
sprüche an die zu Prüfenden gestellt werden.

(Schluß folgt.)

Verschiedenes.

Rheinthalische GeWerbeausstellung. Rhcineck be-

absichtigt, dieses Jahr die 3. rheinthalische Gcwerbeausstellung
^ zu übernehmen. Eine Spezialkoniinission von 5 Mitgliedern

ist von einer größern Einwohnerversammlung zur Einleitung der
nöthigen Schritte beauftragt worden. — Die erste rheinthalische
Ausstellung hat 1868 in Altstädten, die zweite 1878 in Berueck
stattgefunden. Die beiden Ausstellungen brachten einen Fond von
10,000 Fr., der wieder zu gewerblichen Zwecken verwendet wird.

Die vom Gcwerbeverein in Solothurn angelegte
Weidenkultur auf der Stadtallmend erzeigt einen sehr be-

friedigendcn Ertrag, so daß mit Neujahr die Korbflechtern ein-
geführt werden kann. Bereits ist ein Lehrer angestellt und acht
Jünglinge haben sich zur Erlernung des Korbflechterberufcs ge-
meldet.

Der Gewerbeverein in Zürich veranstaltet in Ver-
bindung mit dem Gcwerbcschulverein schon seit einer Reihe von
Jahren Lehrlingsprüfung eu im Frühjahr niit Ausstellung
der gelieferten Arbeiten und Prännirunq der besseren Arbeiten.
Im nächsten Frühjahr wird nun laut „W. Laudb." der Frauen-
verein Zürich, Sektion des schweizerischen Fraucnverbaudes,
an oben angeführte Prüfung anschließend, auch eine solche für
Lehrtöchter durchführen. Da die Lehrtöchterbilduug in viel-
fachcr Hinsicht derselbe» Unterstützung wie diejenige der Lehrlinge
bedarf, so ist zu erwarten, daß dort wie hier derselbe gründliche
Erfolg durch diese Prüfungen erzielt werde.

Die Wrequenz des Technikums in Winterthur ist
eine sehr erfreuliche, die Zahl der Schüler und Hospitanten be-

trug im Sommer 317 und im Winter 323; 30 Prozent sind
Angehörige des Kantons Zürich, öl.5 Prozent fallen auf die

übrige Schweiz und 18.5 Prozent auf das Ausland.

Kr die Werkstätte.

Wichtiges Rezept zur Bereitung eines Pulvers zum
Schweißen von Gußstahl und zur Konservirung von ver-

dranntem Stahl.
Mau nehme: öO0 Gewichtstheile Alabaster;

30 „ Schwerfpath;
15 „ Salpeter.

Die Pulver dürfen keine fremden Beimischungen enthalten,
müssen innig vermengt sein und sollen nicht länger als nöthig
an der freien Luft stehen.

Das Salpeter kann wegfallen, wenn man das Pulver so-
fort verwendet und nicht längere Zeit aufbewahrt. — Das
Schweißen geschieht, indem man den Stahl in möglichst reinem,
schwefelfreiem Feuer kirschroth warm macht, dann tüchtig in dem

Pulver herumdreht, demnach wieder in's Feuer bis zur mäßigen
Schweißhitze legt, hierauf wieder im Pulver herumdreht und
dann mit leichten Schlägen zusammenschmiedet.

Verbrannter Stahl wird rothwarm gemacht, in's Pulver
gesteckt und nochmals erwärmt, dann wie gewöhnlich gehärtet.

Vergoldung von Schrift auf gußeisernen Tafeln.
Die Gußcisentheile müssen zuerst sorgfältig lackirt werden.

Hierauf werden dieselben in üblicher Weise mit Blattgold ver-
goldct, indem man sie, nachdem der Lacküberzug trocken ist, mit
Anlegeöl bestreicht und dann das Gold aufschießt. Die Ver-
goldung schützt mau durch einen farblosen Spirituslack. Die
letztere Manipulation muß mindestens in jedem Jahre wieder-
holt werden. Bergw.-Ztg.

Bronzene Gegenstände aufzufrischen.
Nachdem mau die schmutzig gewordenen Gegenstände von

Bronze vom Staube und Schmutz gereinigt hat, taucht mau
einen Lappen in eine Mischung von 2 Theilen Wasser und
1 Theil Salzsäure und reibt dann die Gegenstände damit ab.
Sind dieselben wieder trocken geworden, so fährt man mit einein
in Baumöl getauchten Lappen so lange darüber hin bis sie

glänzen.
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